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16. Mai 2013

in der Rechtsbeschwerdesache

Antragstellerin und Rechtsbeschwerdeführedn,

- Verfahrensbevollmäefitigte: Rechtsenwälto Dipl.-Phys. Engel und Rinkler -
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Der|.zivi|senatdesBundesgerichtshoßhatam16.Mai2013durchden

VorsilzendenRichterProf.Dr.BomkammunddieRichterPo|carrt'Prof.

Dr. Büscher, Dr. Koch und Dr. Löffler

b6chlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss

des 6. zivilsenats des Oberlandesgerichts Köln vom 6 Februar

2012 aufgehoben.

Auf die Beschwercte der Antragistellerin wird der Bescfiluss der

18. Zivilkammer des Landgericfrts Köln vom 15' Sept€mber 201 ,|

abgeändert. sowett der Antrag der Antragst€llerin zurückgerviesen

worden ist.

Der Beteiligten wird gestattet, der Antragstellenn unter Verwen-

dung von Verkehrsdaten im Sinne des $ 3 Nr' 30 TKG über den

Namen und die Anschrift derienigen Nutzer Auskunft zu erteilen'

denen die in der Anlage ASt I des Bescfilusses der 18 ZMI-

kammer des Landgerichts KÖln vom 3'l August 201 1 aufgeführten

lp.Adresen im Hinblick auf die werkef un[
(hufende Nummem 1 bis 6l und 148 bis 188. jeweils einscfiließ-

lich) zu den jeweiligen Zeitpunkten zugewlesen waren'

Die Kosten der gerichtlichen Anordnung trägt die Antragstellenn'

Gegenstandswert 6. 000 €.



menlr

-5-

Gründe:

L Die Antragstellerin ist ein Mustkvertriebsuntemehmen- Sie ist Inhaberin

der ausschließlichen urhebenecfrtlichen NuEungsrechte an den Musikaufnah-

Die Antragstellelin hat die proMedia GmbH beauttragt, Online-Tausch-

börsen im Blick auf diese Aufnahmen zu überwachen. Die proMedia GmbH ver-

fügt über erne Software, mit der festgestellt werden kann, über welchen Inter-

netanschluss eine bestimmte Datei zum Download angeboten wird. Die von der

Antragslellerin vorgelegte Anlage ASt 1 enthäft von der proMedia GmbH ermit-

tefte lP-Adressen, die Nutzem zugewiesen waren, die die AufnahmenJ
f undf in der Zeit a,ischen dem 25. August und dem 29. August

2011 über eine Online-Tauschbörse anderen Nutzem zum Herunterladen an-

gebolen hatten. Die Jeweiligen (dynarnischen) lP-Adressen waren den Nutzern

als lntemet-Provider

zugewresen worden.

Die Antragstellerin hat gemäß $ 101 Abs. I UrhG in Veöindung mit

S 101 Abs 2 Salz 1 Nr 3 UrhG beantragt, der ureiteren Beteiliglen zu gestatten,

ihr unter VeMendung von Verkehrsdalen im Sinne d€s S 3 Nr 30 TKG obar
den Namen und dre Anschrifi darFnig€n Nutzsr Auskunft zu erteilen, denen dre

in der Anlage ASt 1 aufgeführten lP-Adressen zu den Jeu€lljg€n Z€itpulkten
zugewlesen war€n.

Das Landgericht hat den Antrag - soweit für die Rechtsbeschwerde von

Bedeutung - afuelehnt. Die dagegen gerichtete Beschwerde tst ohne Erfolg

geblieben. Mit ihrer vom Beschwerdegericht zugelassenen Rechtsbechuerde
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verfolgt die Antragstellain ihren Antrag - soweit dreser zuruckgewiesen uorden

ist - weiter.

ll. Däs Beschwerdegericht hat angenommen, die zum Edass der begehr-

ten Anordnung erforderliche Rechtsverletzung in gewerblichem Ausmaß sei

hinsicitlici der Musikwerke und

nicht gegeben. Das gemäß S 101 Abs- 2 UrhG

vorausgesetzte geweöliche Ausmaß könne bei Rechtsverlelzungen, die später

als sechs Monate nach Erscheinen des Titels erfolgten, nur unter besonderen

Voraussetzungen belaht werden. Diese Voraussetzungen lägen auch unter Be-

rücksichtigung der angeführten Chartplatzrerungen der genannien Musikwerke

nicht vor

lll. Dre gemäß S 101 Abs.9 SaE,4 UrhG, S 70 Abs. 1 FamFG staühafre

und auch sonst zulässige Rectrtsbescfrwerde der AntEgstellenn ist begründel.

Der Antrag, es der Beteiligten zu gestatten, der Antragstellerin unter

VeMendung von Verkehrsdaten im Sinne des S 3 Nr. 30 TKG über den Namen

und die Anschriften derjenigen Nutzer Auskunn zu erteilen, denen die in der

Anlage ASt t hinsichtlich der Musikwerke

Iund aufgeführten lP-Adressen zu

den ,leweiligen ZeitpunKen zugewiesen waren, kann mit der vom Beschwerde-

gerictrt gegebenen Eegrundung nicht abgelehnt werden.

Der Bundesgerichtshof hat - nachdem das Beschwerdegericht den an-

gegriffenen Besctrluss erlassen hat - entschieden, dass der in Fällen offensicht-

licher Rechtsverlehung bestehende Anspruch aus S 101 Abs.2 Satz 1 Nr.3

UrhG auf Auskunfi gegen eine Person, die in gewerblichem Ausmaß für rechts-

verletzende Tätigkeiten genuEte Dienstleistungen erbrac'hte, nicfit voraussetzl,

dass die rechtsverleEenden Tätigkeiten das Urhebenecl'rt oder ein anderes
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.! radr dem Urhebenechtsgesetz geschiltztes Recht in gewerblichem Ausmaß

,/ vet4ühaben (BGH, Beschluss vom 19. APnl2012 - I ZB 80/11' GRUR 20'12'

10

{025Rn.10bis30=WRP2012,1250.A|leskannbesserwerden).Erhatfer.

ner entschieden, dass auch die Begfl.indetheit des Antrags nach $ 101 Abs' I

Sa{z 1 UrhG auf Gestattung der Venrrendung von Verkehrsdaten zur Erteilung

der Auskunfl über den Namen und dre Anschrift der Nutzer' denen zu besttmm-

ten Zeitpunkten bestimmte (dynamische) lP-Adressen zugewiasen waren' Je-

denfa||s in den Fä||en, in denen ein Auskunftsanspruch nach $ 101 Abs.2

satz 1 Nr. 3 UrhG wegen einer offensichtlichen RechtsverleEung gegen eine

Person besleht, d|e in gewerblichem Ausmaß für rechtsverle?end€ Täigkeiten

genutzte Dienstleistungen erbracht hat, grundsäblich kein besonderes und ins-

besonderekeingewerb|ichesAusmaßderRechtsverleE'Ungvoraussetzt(BGH,

GRUR 2012, 1026 Rn.40 bis 52 -Alles kann besser werden)'

lV. Danach ist der Beschluss des Beschwerdegerichts auf die Rechtsbe-

schwerde der Antragstellerin aufzuheben' Der Senat kann in der Sache sdbst

entscheiden, weil diese zur Endentscheidung reit ist (S 101 Abs' I SaE 4 UrhG'

sT4AbS.6satzlFamFG).AufdieBeschwerded€rAntragstellennistderBe-
schluss des Landgerichts abzuändem. Dem Antrag, der Beteilgiten zu gestat-

ten, der Antragstellerjn unter Verwendung von Verkehrsdaten im Sinne des S 3

Nr.30 TKG über den Namen und die Anschrift derienigen Nutzer Auskunfr zu

erteilen, denen die in der Anlage ASt t hrnsrchtlich der Musikwerke I

-unoEaur-

gefuhrten lP-Adressen zu den jeweiligen ZeitpunKen zugewlesen waren' ist

statlzugeben.

1. Die Antragstellerin hat gegen die Beteiligte einen Anspruch aus S 101

Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 UrhG aut Auskunft über den Namen und die Anscfirifl derje-

nigen Nutzer, denen die in der Anlage ASt 1 aufgefÜhrten lP-Adressen auch

hinsichtlich der Musikwerko
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zu den jewerl€en ZeiFunKen zugewiesen wä-

ren.

a) Die Antragstellerin ist als Inhaberin der ausschtießlichen Nutzungs-

rechte an den genannten Musikwerken berechtigt, den Auskunftsanspruch gel

tend zu machen. lhr steht auch das ausschließliche Recht zu, die Musikwerke

öffentlich zugänglich zu machen (S 194 UrhG).

b) Dieses ausschließliche Recht ist dadurch vede6 worden, dass NuEer

-in 

derZeil zwischen dem 25. August20'11 und dem 29. Au-

gust 201 1 über eine Online-Tauschbörse anderen Nutzern zum Herunterladen

angeboten haben. Die Rechtsverletzung ist auch offensichtlich, sie ist so ein-

deutig, dass eine ungerechtfertigrte Belastung der Beteiligten ausgeschtossen

erscheint (vgl. BT-Drucks. 16/5048, S' 39).

c) Die Beteiligrte hat als lntemet-Provider den Nutzem die lnternetan-

schlusse zur Ver{irgung gestellt und die jarveiligen (dynamischen) lP'Adressen

zugewiesen und damit in geweölichem Ausmaß für die rechtsverleEenden Tä-

tigkeiten genutzte Diensileistungen erbracht-

d) Dre Inansprudrnahme der Beteiligiten auf Auskurftserteilung ist aucfl

nicht unverhältnismäßrg ($ 101 Abs.4 UrhG). Es ast w€der vorgettagen noch

ersichürch, dass dle Antragstellenn als Auskunflsbefechtigte kein oder nur ein

äußerst geringes Interesse daran haben kann, die RechtsverleEer genannt zu

bekommen (vgl. BGH, GRUR 2012, 1026 Rn 36 - Alles kann besser werden)'

2. Die begehrte Auskunft Über den Namen und die Anschrift derjenigen

Nutzer, denen die fnaglichen lP-Adressen zu den besagten Zeiten rugewiesen

waren, kann nur unter Verwendung von Verkehrsdaten (S 3 Nr.30 TKG) im
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Sinne d€s S 101 Abs. I Satz 1 UrhG erteilt werden (vgl' BGH' GRUR 2012'

1026 Rn. 37 bis 39 - Atles kann bessef '.t,eden)'

3. Die Eegrürde$reit d€s Ar{rags ndl S 101 Abs' I SaE 1 UrhG auf

G6tattung de Verwendurg vqr Verkehrsdate* aT Erbilung der Ajskt'Ftt ober

den Namen und die Ansctnift d€r Nutzer' denen zu b€s$mmton Zeitpunkten

bedimmE {dynamisch€) IP-AdI€868n angswi*enu'al€n' setd jedeniafls in den

Fäen in den€n - wi6 hbr - ein Augl(unfrsarqri'c*l $ach S 101 Abe' 2 SaE f

Nr. 3 UrhG wegen dner oftnsi('ltlich€n Rechtwertetrung gsgen €ine Porson

b€€i€ht. die in ge$€fblich€tn AJsmaß {ür rectrbvslturde Tätigkeibn genuts-

teDiensüejsturperrertrac}'that,grundsätz|icfikeinbesorrdeesundinsbesgt-

dere kein geucrbticfic Auvnaß dsr RschbverktrurE \Drstls (Wl' BGH' GRUR

2f12. 1026 Rn. 40 bis 52 - Alt€s kann b$ser uErden)'
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17 V. Die KosgrerMung b€n'ht auf Sl0l Abo'9 SeES UrhG' die

Fesbü.fig d6 @€nddsssgis att S 30 AB' 2 saE 2 t(cto'
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